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INHALT

• Kurzerläuterung rechtsverbindlicher Plan

• Vorgenommene Änderungen

• in der Planzeichnung

• in den textlichen Festsetzungen

• Diskussion
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Übersicht der Änderungen

3 3

3

Beabsichtigter Flächenerwerb 
durch ThBG

1
Anpassung 
Geltungsbereich an die 
hergestellte A 73

2
Umverlegung der 
Gasleitung – Verbindung 
der Baufelder

3
Wegfall der inneren 
öffentlichen Erschließung 
– Festlegung 
Leitungsrecht im Bereich 
Planstraße A

4 Ersatz der Grünfläche 
durch Baufeld (Autohaus)

5 Erweiterung Baufeld
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Änderungen der textlichen Festsetzungen

• Wegfall des MI-Gebietes

• Ausschluss von Wohnungen im gesamten Plangebiet

• Festsetzung eines eingeschränkten GE-Gebietes
(Zulässigkeit von Geschäfts-, Büro und Verwaltungsgebäuden; Anlagen für kirchliche, 

kulturelle,soziale und gesundheitliche Zwecke sind allgemein zulässig)

• Schornsteinhöhe von 55 m im GI 2

• Wegfall der offenen Bauweise (MI)

• Aufnahme von Geh, Fahr- und Leitungsrechten

• Aktualisierung der grünordnerischen Festsetzungen

• Festsetzung von Emissionskontingenten

• Wegfall der Festsetzung zur Dachform


